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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 645/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 16.11.2021 
Bereich: Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Bearbeitet von: Philipp Springmann und Patrick Schneider 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 07.12.2021 

Bauausschuss 08.12.2021 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften 09.12.2021 

Haupt- und Finanzausschuss 15.12.2021 

Rat 22.12.2021 

Kurzbezeichnung: 
 
Siegen.Wissen verbindet - Gestaltungshandbuch für Architektur und Freiraum 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Aussagen des Gestaltungshandbuchs mitzutragen 
und in den künftig zu schließenden städtebaulichen Vertrag zwischen der Campus Unteres 
Schloss GmbH und der Stadt Siegen aufzunehmen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Universität Siegen hat sich im Laufe der letzten Jahre an unterschiedlichen Standorten in 
der Stadt entwickelt. Neben dem Campus Unteres Schloss am Fuße der Oberstadt, dem 
Emmy-Noether-Campus westlich der Innenstadt und der Universitätsverwaltung im Zentrum 
Siegens liegt der Großteil der Fakultäten auf dem Haardter Berg mit den drei Campusstand-
orten an der Adolf-Reichwein-Straße, Hölderlinstraße und Paul-Bonatz-Straße. Das Stadt-
entwicklungsprojekt „Siegen.Wissen verbindet“ (früher: Uni (kommt) in die Stadt) sieht die 
Umsiedlung von zwei Fakultäten der Universität vom Haardter Berg in die Innenstadt vor, 
um so den Campus am Unteren Schloss mit zwei weiteren Campusbereiche in unmittelbarer 
Nähe zu ergänzen. 
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Wichtig für die Stadt Siegen im gesamten Prozesslauf war und ist, an der Einbindung der 
baulichen Entwicklung, der städtebaulichen Aufwertung und der Nutzung der Synergien mit-
zuwirken. Hierzu wurde Ende 2019 ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt. Im Juni 2020 
fand die Preisgerichtssitzung statt. Im Anschluss wurde der erste Preisträger, eine Büroge-
meinschaft aus Machleidt GmbH – Städtebau + Stadtplanung, SINAI Gesellschaft von Land-
schaftsarchitekten mbH und Winkelmüller Architekten, damit beauftragt, den Wettbe-
werbsentwurf weiterzuentwickeln und in einen Masterplan inklusive Gestaltungshandbuch 
für Architektur und Freiraum zu überführen. Beide Planwerke liegen nun in der finalen Fas-
sung vor und sind als Anlage beigefügt. Der Masterplan bildet den städtebaulichen Rahmen 
der zukünftigen Universitätsentwicklung für den Campus Nord (Bereich Vordere Friedrich-
straße) und den Campus Süd (Bereich Löhrtor und Häutebachweg) und stellt die Grundlage 
für die Festsetzungen der in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne (Nr. 389 „Vordere 
Friedrichstraße“, Nr. 445 „Häutebachweg/Löhrtor“) dar.  
 
Das Gestaltungshandbuch gibt die Leitlinien und Grundsätze für die Gestaltung der Universi-
täts-Neubauten und der zu entwickelnden Freiräume vor. Damit soll eine hohe gestalteri-
sche Qualität sichergestellt und die beiden Campusbereiche verträglich in das bestehende 
Stadtbild in der Innenstadt eingefügt werden. Gleichzeitig lässt das Handbuch dem Bauher-
ren und den zukünftigen Architekten und Investoren bei der konkreten Objektplanung einen 
gewissen gestalterischen Spielraum im Rahmen der „Leitplanken zur baulichen Umsetzung“. 
Die Gestaltungsvorgaben wurden aus den grundsätzlichen Regelungen der „Gestaltungssat-
zung Innenstadt“ unter Betrachtung der jeweiligen, in der Örtlichkeit vorhandenen Quar-
tiersmerkmale abgeleitet.  
 
Zum Gestaltungshandbuch  
In der Einleitung (Seiten 10 bis 31) werden der Sinn und die Anwendung des Handbuchs, die 
Einbindung in bestehende städtebauliche Rahmenbedingungen, die Verknüpfung mit dem 
Leitbild und den Zielen des Masterplans und die Entwurfsprinzipien des Masterplans in Kürze 
vorgestellt.    
 
Folgenden Themen, die die Gestaltungsvorgaben betreffen, widmet sich das Gestaltungs-
handbuch: 
 
Gebäude-Gestaltungsvorgaben (Seiten 36 bis 96) 
▪ Baukörper 

Campus Nord: Blockrandbebauung zwischen Sand- und Friedrichstraße, Solitäre am 
Siegberghang, 3 - 5 geschossig: 5 Geschosse im Kernbereich, Angleichung der Gebäu-
dehöhen an die Bestandsbauten in den Randbereichen  
Campus Süd: Solitäre entlang der Weiß, Aufnahme der Gebäudekubaturen südlich 
der Weiß, größtenteils 4 Geschosse (zum Altstadtparkhaus in Teilbereichen bis 6 Ge-
schosse) 
 

▪ Fassadengestaltung  
Campus Nord: Lochfassade, raumhohe Fenster, regionaler und nachhaltiger Natur-
stein oder vergleichbarer Klinker, grau/braun/beiger Farbton, Fassadenbegrünung 
vorwiegend zu den Rückseiten/Innenhöfen,  
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Campus Süd: geschosshohe Fassadepaneele (Holz, metallisch anmutende Materiali-
en, oder „smart“), raumhohe Fenster, Fassadenbegrünung grundsätzlich an allen Sei-
ten denkbar 
  

▪ Dachlandschaft: Besondere Bedeutung als 5. Fassade durch vorhandene Topogra-
phie, Flachdächer mit Nutzung (extensive Dachbegrünung, Dachterrassen und Photo-
voltaikanlagen), Gebäude zur Sandstraße auch mit Satteldach denkbar  
 

▪ Erdgeschosszone/Eingänge: Rücksprünge im Erdgeschosse für Gebäudeeingänge 
(auch bei Tiefgaragen Ein-/Ausfahrten am Campus Nord), belebte Erdgeschosszonen 
im Sinne eines öffentlichen Marktplatzes im Bereich des Angers am Campus Nord 
und grundlegend am Campus Süd, fließender Übergang zwischen Außen- und Innen-
bereich (Schaufenster), gute Sichtbarkeit der Adressbildung,  
  

▪ Verbindungsbrücken: Verglaste Verbindungsbrücken in den Obergeschossen als di-
rekte Verbindung zwischen Instituten  

 
 
Freiraum-Gestaltungsvorgaben (Seiten 100 bis 132) 
▪ Struktur/Identität: 

Campus Nord: Urbaner öffentlicher Raum mit dem Anger als Campusmitte in Kombi-
nation mit kleinteiligen, gebäude- und nutzungsbezogenen Campus-Gärten in den In-
nenhöfen (halb-öffentliche Räume), Durchwegung möglich 
Campus Süd: Naturnaher öffentlicher Raum mit ökologischen Funktionen und urba-
nen Aufenthaltsbereichen als Promenadenweg entlang der Weiß und gleichzeitig ur-
banen Platzgestaltung am Einmündungsbereich der Radfahrstraße Häutebachweg 
sowie mit der Treppenanlage zur Weiß hin 

 
▪ Oberflächengestaltung 

Campus Nord: Straßenraum in Großsteinpflaster mit Einfassung durch Kleinstein-
pflaster an den Rändern, Anger und Gehwegflächen mit Natursteinplatten, Freitrep-
pe in Beton, Innenhöfe in Betonwerkstein 
Campus Süd: Bereiche rund um die Universitätsgebäude in Kleinsteinpflaster (auch 
Promenadenweg), Promenadenmauer und Sitzstufen südlich des Architekturgebäu-
des (heute Hallenbad) in Beton, Fahrradstraße Häutebachweg in Possehlbelag, Geh-
wegflächen mit Natursteinplatten  

 
▪ Bepflanzung  

Campus Nord: Platzgehölze mit lockerer Krone am Anger, Gehölze mit starken Blüh-
aspekten in den Innenhöfen, stadtklimaresiliente Straßengehölze mit aufrechtem 
Wuchs, Gehölze mit schirmartigen Wuchs auf der Freitreppe, bepflanzte Gartensäu-
me und vereinzelt Rasenflächen 
Campus Süd: Gehölze an entstehenden Plätzen mit lockerer Krone, Gehölze am Löhr-
tor mit aufrechtem Wuchs (Bildung Eingangstor), Gehölze an Sitzstufen mit Blühas-
pekten, stadtklimaresiliente Straßengehölze, vereinzelte Gehölze im Auenraum der 
Weiß mit Staunässeverträglichkeit, Auenwiesen und vereinzelt Rasenflächen  
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▪ Ausstattung: klassische Sitzmöbel in den öffentlichen Räumen (orientiert an vorhan-
den Möbeln in der Innenstadt), moderne und farbenfrohe Sitzmöbel in den Innenhö-
fen und vereinzelt am Campus Süd denkbar, Mastleuchten in den Straßenräumen, 
Pollerleuchten in den Innenhöfen am Campus Nord 

 
▪ Barrierefreiheit: wenig Neigung der Wege und Plätze, ausreichende Kontraste zwi-

schen Geh- und Fahrbahnen, gut rollbare Beläge, Aufzug im Hörsaalgebäude am 
Campus Nord 

 
▪ Klimaresilienz: versiegelte Bereiche werden reduziert, Materialien möglichst mit re-

gionaler Herkunft ausgewählt, zahlreiche Gehölze werden gepflanzt und Pflanz- und 
Freiflächen entstehen, Freilegung der Weiß und Schaffung von Auenflächen   

 
Fazit: Der Campus Nord und der Campus Süd sollen eigenständige Identitäten entwickeln, 
die sich aus der Umgebung und den individuellen freiraumplanerischen und architektoni-
schen Vorgaben ableiten lassen. Daraus ergeben sich je Campusstandort eigene Gestal-
tungsvorschläge.  
Der Campus Nord ist als urbaner und dicht bebauter Stadtraum mit Grün- und Freiflächen-
bereichen, die sich in halböffentliche und öffentliche Flächen aufteilen, konzipiert.  
Der Campus Süd soll eine aufgelockerte Baustruktur erhalten, die durch einen naturnahen 
und ökologisch wertvollen Freiraum entlang der Weiß sowie weitere urbane Freiflächen 
flankiert wird.  
Zugleich soll die „Verwandtschaft“ der beiden Campusbereiche in ihrer Funktion als Teil des 
künftigen Innenstadt-Campus durch sich wiederholende freiraumgestalterische Elemente 
wie z. B. Oberflächen, Materialien, Sitzmöbel, Leuchten oder Gehölze erkennbar sein.  
 
Weiteres Vorgehen: 
Die Umsetzung des Masterplans inklusive des Gestaltungshandbuchs erfordert es, die bau- 
und planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, sodass für beide Quartiere 
neue Bebauungspläne (Nr. 389 „Vordere Friedrichstraße“ und Nr. 445 „Häutebachweg / 
Löhrtor“) aufgestellt werden. Die jeweiligen Geltungsbereiche beschreiben nicht ausschließ-
lich die reinen Campusbereiche, sondern die jeweiligen umgebenden Quartiere, für welche 
die Gestaltungssatzung Innenstadt gilt. Das Handbuch selbst kann nicht vollumfänglich Ge-
genstand der Gestaltungssatzungen oder der Bebauungspläne werden, da im Rahmen der 
Abwägung zwischen den öffentlichen, städtebaulichen Belangen und den privaten Belangen 
solch einschneidende Vorgaben nicht rechtsicher festgesetzt werden können.  
 
Durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags wird das Gestaltungshandbuch jedoch 
für die universitären Bauvorhaben zu einer verbindlichen Grundlage, mit dem die Bauherren, 
Architekten und Investoren, aber auch die Stadt (für die öffentlichen Räume) verpflichtet 
sind, sich an die entsprechenden Vorgaben zu halten bzw. diese an etwaige Beauftragte oder 
Rechtsnachfolger weiterzugeben.  
 
Der Beschluss zur Offenlage der beiden Bebauungsplanentwürfe inklusive aller Fachgutach-
ten ist nach aktueller Zeitplanung für Mitte 2022 vorgesehen. Bis Jahresende 2022 soll der 
Satzungsbeschluss vom Rat der Stadt Siegen gefasst werden. 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Das Gestaltungshandbuch selber löst keine finanziellen Wirkungen aus. Erst bei Anwendung der Aussagen des Handbuchs 

im Rahmen der baulichen Umsetzung entstehen Kosten.   

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 

 

jährliche Folgekosten 
 
 
 

 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 

 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 

 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
  

 im Ergebnisplan 
 
  

 Nein  Ja, mit 
 
  

Kostenträger/ 
Investitionscode 

 
Sachkonto 

 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Die beiden neu entstehenden Campusbereiche in der Innenstadt sollen klimaneutral sein. Die Aussagen des Handbuchs 
entsprechen dem Ziel einer nachhaltigen Projektentwicklung. 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 

 
 
 
in Vertretung 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlagen(n): 

1. Siegen.Wissen verbindet – Masterplan 
2. Siegen.Wissen verbindet – Gestaltungshandbuch  
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